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!...!Lu. EI. g c b e a n t W 0 r tun g • 

Auf die Anfrage dsr Abg. EIs e r und Genossen, betreffend die 

Versohiokung burgenländischer Arbeiter in die westlichen Bundesländer, 

teilt Bundssminister.für soziale Verwaltung Mai s e 1 mit: 
"In der. Anfrage, die von den Abg. Viktor Elser und Genossen einge­

braoht.wurde, wird Beschwerde darüber geführt, dass burgenlKndisohe Ar ... 

beiter, die infolgc d~r Einstellung von Arbeiten tm Burgenlande arboits­

los geworden sind, nach den westlichen Bundesländern vermittelt werdon. 
Die Angaben der Anfrage über die Einstellung, bezw.Einschränkung 

der Arbeiten des Win~ernotprogramms ents~reohen den Tatsachen. Diese 

Feststellung trifft aber nicht nur für das Burgenland zu, sondern für 

alle diese. Arbeiten in ganz Ösierreioh. Die F8rderung der Arbeiten des 

Winternotbauprogramms ist einzig und allein unter dem Gesiohtspunkte der 

Einschränkung der saisongemässen Ar~:,",itslosigkeit der Bauberufe im Winter 

erfolgt, und es besteht - ganz abgesehen von dem Mangel an entsprechenden 

Geldmitteln. kein Anlass. die F8rderung dieser Arbeiten in der Bausaison 
fortzusetzen, während der die Bauarbeiter auch im Rahmen der normalen 

Beschäftigung im Baugewerbe Arbeit finden. Es ist selbstverständlich und 
hängt mit dem Wesen der Sauarbeit zusammen, dass die Arbeit nicht i~ucr 

sm Wohnort des Arbeiters sich bietet, sondern dass die Arbeit auch aus­

serhalb des Wohnortes, insbesond0re auch in den anderen Bundesländern 

gefunden wird. In der gleichen Lage wie die burgenländischcn Bauarbeiter 

sind die Ihuarbeite:l' in allen Bundesländern, be~w. in allen Gebieten der 

I'inzelnen Bundesländer, in welchem ~ auarbei tcr in grösserer Zahl behei­

matet sind. Die Ausgleichsvermittlung beschränkt sich daher.auch nioht 

auf' die Arbeiter im Burgenland, sondern erfolgt in gleicher Weise. für die 

Bauarbcit~r in anderen Bundesländ~rn, so auch für die Bauarbeiter, die in 

Wien und in Nieder~sterreich beheimatet sind. Was insbesondere die burgen­

ländischcn Bauarbeit""r anlangt, so haben diese - wie auch den Fragestellern 

bekannt s~in muss - seit eh und je während der Bausaison ihre Arbeit aus­

serhalb des Burgcnlandes gesucht und gefunden. 
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Was die Ausführungen der Anfl:'age über die Arbeiten anlangt, ~u denen 

die burgenländischcn A.rbcitf~r vermittdt worden sind, so tl'l.i'ft die Behaup­

tung, dass diese Arbeiter durch ihr8 Vermittlung in die westlichen Bundes­

länder in den Dienst der amerikanischen Kriegsvorbereitungen gestellt wer­

den, nicht zu. Eine Reihe von Zeitungsartikeln, die seit einigen Wochen 

in einzeln.en Presseorganen erschienen sind und diese Behauptung aufgestellt 

haben und ausserdem behauptet haben, die burgenländischen Arbeiter würden 

bei diesen Arbeiten unzureichend .entlohnt, wurden zum Anlass genommen, 

um von den in Betracht kommenden Lan~rbeitsämtern diesbezügliche Berichte 

einzuholen. Die Landesarbeitsämter berichteten, dass die burgcnländischen 

Arbeiter in die westlichen Bundesländer sowie auch nach Kärnten zu d~n 

verschiedensten Arbeiten vermittelt vru.rden, so zu Arbeit<m in KaI)]:'un t 

beim Stubachwerk, .bei Strass enbauten, Was serbautcn, Bahnbaut en und dcrgle1 .. 

ehen. Alle diese Arbeiten wurden vor. der Zuweisung von Arbeitern dahin 

überprüft, dass alle sozialen Voraussetzungen fUr eine Arbcitsvcr.mittlung 

vorlagen .. Wenn burgcnländische Arbci tel' bei den Wohnhaus ... und Unterkunfts­

bauten der amerikan~schcn Besatzungsmacht Beschäftigung gefunden haben, 

die von den Anfragestellern offenbar cntsprechena den enlä~1tcn Zeitungs­

artikeln mit den lIamerikanischen Kriegsvorbcreitungcn H gemeint sind,. so 

geschah dies nicht auf dem Wege der Arbeitsvermittlung, sondern im Wege 

der freien Arbcitssuchc J wobei offenbar die nach den zugekommenen Boriohten 

bessercnLöhne den Anrdz zur Annahme dieser Arbeiten gegeben haben. Da 

jedem Arbeiter das Recht der freien Arbeit."':"suche zusteht, können die Ar­

beitsbehörden, bczw. das Bunde:sministE:ri\UIl fUr sozial"e VeI'lvaltung auch die 

burgenländisch811 Bo.uarbeitcr an der Annahrre sc lcher Arbeiten nicht hindern 

und habon auch gar keinen Anlass dazu. 

Das Bundc:sministerium für soziale Verwaltung wird sich dafür einsetzen, 

dass in allon Bundesländern, daher auch im B:~enland: nach Ablauf der nor­

malen Bausaison die Wiederaufnahme, bczw. die Verstärkung von Ar'bci ten 

des Strassenbaues, des Wasserbaues und dergleichen, ähnlich wie dies im 

vcrgangonen Winter im Rahmen des Winternotprogrammes geschehen ist, in 

m5glichst brc:fi.cm Umfang erfolgt.n 
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